Landesdelegiertenkonferenz von Biindnis 90/Die Griinen Berlin am Samstag, 7. Dezember 2019

SAA2 8§13, Absatz 5 "Antragsberechtigungen”

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 12.09.2019
Tagesordnungspunkt:  TOP 5 Satzungsanderungsantrage

§13 Die Landesmitgliederversammlung

(5) *Antrage missen funf Wochen vor der Landesmitgliederversammlung vorliegen und werden den
Bezirksgruppen, Abteilungen, innerparteilichen Vereinigungen und Delegierten zuganglich
gemacht. 2Antragsberechtigt sind Kreisverbinde und Kreisvorstinde,
Landesarbeitsgemeinschaften, der Landesvorstand, der Landesausschuss, die
Frauenvollversammlung/Frauenkonferenz, innerparteiliche Vereinigungen, die Antragskommission
im Rahmen ihrer Aufgaben und mind. 15 Mitglieder, die gemeinschaftlich einen Antrag stellen,
darunter mindestens acht Frauen.’Anderungsantridge miissen acht Tage vor der LMV vorliegen und
werden den Bezirksgruppen, Abteilungen, innerparteilichen Vereinigungen und Delegierten
frihestmoglich zuganglich gemacht. [...]

Begriindung

Die Frage, wer antragsberechtigt ist, war in unserer Satzung bisher nicht geregelt. Praxis war deshalb,
dass jedes einzelne Mitglied Antrage stellen konnte. Unsere Partei ist in den letzten Jahren massiv
gewachsen, womit auch die Fulle der Antrage zugenommen hat, was fir viele Delegierte -
insbesondere im Hinblick auf die Fiille der Anderungsantrage - kaum noch zu handeln ist. Damit unsere
Basisdemokratie aber weiter gelebt werden kann, missen die Delegierten in der Lage sein, alle Antrage
zu Uberblicken.

Gleichzeitig ist die Vernetzung der Mitglieder Uber soziale Medien und andere Tools wie beispielsweise
Mailinglisten oder Antragsgrun sehr vereinfacht worden, so dass es jedem Mitglied maoglich ist, 15
Unterstitzer*innen zu finden, wenn es ein sinnvolles Anliegen in einem Antrag einbringen mochte.
Darlber hinaus ist es erstrebenswert, sich im Vorfeld des Parteitages zu vernetzen, Antrage
abzustimmen und mit anderen Mitgliedern ins Gesprach zu kommen. Es ist sinnvoll, dass wir als Partei
Vernetzung und Gesprache vor Parteitagen und nicht erst auf dem Parteitag befordern. Wir sind
Uberzeugt davon, dass es unsere innerparteiliche Demokratie starkt, wenn nicht jede®r fur sich alleine,
sondern im Team, gemeinsam agiert.

ALT:
8§13 Die Landesmitgliederversammlung

(5) *Antrage missen funf Wochen vor der Landesmitgliederversammlung vorliegen und werden den
Bezirksgruppen, Abteilungen, innerparteilichen Vereinigungen und Delegierten zuganglich gemacht.
2Anderungsantrdge miissen acht Tage vor der LMV vorliegen und werden den Bezirksgruppen,
Abteilungen, innerparteilichen Vereinigungen und Delegierten frihestmoglich zuganglich gemacht. [...]



	SÄA2 §13, Absatz 5 "Antragsberechtigungen"
	Begründung


